
erhaltenheit, mıit der eich der Autor mit
auseinandersetzt,

führungen vorangehende Klärung der Be-
gegnerischen Sentenzen @  C» (inneres, äaußeres Forum, Epikie, Not-
Moral- und Pastoraltheologen, aber auch eheschließungsform) werden die meılsten Le-
Ordens- und Priesterspirituale werden IS PT dem Verfasser dankbar cein.  +}
der Lektüre viele klärende Einsichten gewin- Das E  n weder eın bloßer Diskus-

sionsbeitrag sein noch fertige Rezepte bie-
ten soll den Beichtpriestern und Geelsor-IRGER FRANZ, Praxis. Vorent- helfen, praktisch gangbare Wege ür diescheidung Vorsatz ollen. Christliches etroffenen Eheleute finden, wobei jedes-ben heute, 17.) (122.) Winfried Werk, mal prüfen ist, ob eine Lösung unter

Augsburg 1973 Pappband 1DM TD nmn Vermeidung des Ärgernisses mög! ist und
Dieses Buch ist ein Beitrag ZUum Pro- er Weg sich Ööffnet. Das Wichtigste:

lem Natur und Gnade, in gutverständlicher kann sSicher Sagen, sich die Priester
Weise es!  en VE gibt einen Überblick in der Praxis ruhig Grundsätze Hör-
über die theologische Schau und Wertung e  S halten können: die Lehre

Vorentscheidung, Vorsatz und Wollen. bleibt unangetastet, Vf. ist eın angesehener
Be WEer verwendet der Moraltheologe, der von der kirchlichen Auto-

Autor kennt die Theologie des Mittelalters tät anerkannt ist Die Arbeit geht auf eine
und der Scholastik gut), eues Ermächtigung der Osterr. Bischofskonferenz
drücken (F, ist bewandert der Literatur zurück und entstand einhelliger ustim-
der Gegenwart) Die Vorentscheidung ZLUNM| der Osterr. Theologischen Ommis-
nicht 1LUFr alg Gefahr gesehen, wird auch 5102.
das Gute und otwendige an ihr ebracht 1NZz Karl! Böcklingerdas Buch entschärft und verschärft! In den
usführungen über Vorsätze „reflexe KIRCHENRECHIBe  twerdung der Voren! in kon-
kreten Lebensumständen‘”) cich VIi|  ele
Anregungen die pra| Heilssorge, der TOMANDL TITHEODOR (Hg.), Der Einfluß
Orsatz wird alten Krampfes en und des katholischen Denkens das positive

C  r Sicht gezeigt. eologen, Lehrer Recht. Ruf und Antwort 8.) Herder,
und Erzieher werden diesem Buch HNeUue

Wien 1970 DM 13.80.
In iıner Zeit, die der Bes  gung mit denenund neue Klarheit chöpfen historischen Dimensionen des Rechtes teil-
weilse mit Abneigung begegnet, scheint eine

KAÄARL, Kirche und zweite Ehe. Studie wie 1ese OI1 großer Bedeutung. Hier-
Um die Zulassung wiederverheirateter Ge- bei ist interessant, sich gerade eınchiedener den Cakramenten. (87.) Tyro- namhaftterFachvertreter relativ JungerDiszipli-ia, Innsbruck 1973 Snolin G ofr 16.50. nen, Wwıe der des Arbeitsrechtes und ozial-
Das kleine Buch zweifelschne eine große rechtes, der Wiener Ordinarius Tomandl,
Leistung, kommt einem bei der Lektüre als He dieses es gefunden hat, dem
der alte Juristengrundsatz den C ideengeschichtlichen erflechtungen ein-
„Quae singula no prosunt semel ollecta zelner Rechtsgebiete m dem „katholischen
iuvant,.“ am Anfang stehen die wohl- Denken aufgezeigt werden. Es geht den
tuenden Sätze, e für die Lösung der be- VE nicht darum, etwa nachzuweisen, we
delten schwierigen rage pastoraler Eifer kirchenre:  ichen Modelle auf staatliche

nicht genüge, für je e Entscheidung Rechtsnormen Finfluf@ß Z C  p
muß jelmehr eine tragfähige theologische noch auch darum, gegenseitige Abhängigkei-
Begründung efunden und vermieden WEeTr- ten und Durchdringungen des cstaatlichen
den, nter und drüber geht“ (9) Rechtes auf der ‚  einen, des Kirchenrechtes
lä'!!-j staunenswerte Fülle auch nichtdeut- auf der anderen Seite aufzuweisen. Der

men der Untersuchung ist viel weiıter g-scher) Literatur ist aufgearbeitet, das Schrei-
spannt und coll einer Darstellung jener Fin-ben der Kongregation für die Glaubenslehre
Aüsse dienen, katholisches Ideengut aufB  S 11,. April 073 eingearbeitet. Die Zu-

sammenstellung ist tolerant, ahlit aber das geltende Recht CHOHUNEN hat Hierbei
auch nicht soweil notwendig) maßvol- scheint dem Kez,, A einigen Beitraägen
ler der TS|  edenen Meinungen. nicht 21155  lich dem katholischen, DI1-
behandelt zunächst Ehesituation geschie- dern elmehr allgemein dem christlichen
dener und wiederverheirateter Katholiken, Ideengut seiner EinfÄlußnahme auf die
eren Ehe (sicher oder wahrschein- Ausgestaltung bestimmter Bereiche der
ich) ungültig ist, bei denen aber die Ungül- staatlichen Rechtsordnung nachgegangen
tigkeit nicht eweisbar ]  ist oder das 'erfah- wurde. esem Sinne hätte der Titel
Ten Jange dauert: dann jedo! weit- Buches ELW lauten coölHlen Der Eini des
aAUS größere derer, bei denen alles da- qAristlichen ens

spricht, „daß die gescheiterte erste Ehe In ‚ı  iner weitausholenden, vVoan den biblischen
eine richtig estehende und unauflösliche urzein bis ZUF Lehre des I Vatikanums
Ehe war“” (61) Für die den eigentlichen Aus- eichenden Untersuchung efaß sich der

40C

Verhaltenheit, mit der sich der Autor mit 
gegnerischen Sentenzen auseinandersetzt. 
Moral- und Pastoraltheologen, aber auch 
Ordens- und Priesterspirituale werden aus 
der Lektüre viele klärende Einsichten gewin­
nen. 

FURGER FRANZ, Sittliche Praxis. Vorent­
scheidung - Vorsatz - Wollen. (Christliches 
Leben heute, Bd. 17.) (122.) Winfried Werk, 
Augsburg 1973. Pappband DM 7.-. 
Dieses Buch ist ein neuer Beitrag zum Pro­
blem Natur und Gnade, in gutverständlicher 
Weise geschrieben. Vf. gibt einen Oberblick 
über die theologische Schau und Wertung 
von Vorentscheidung, Vorsatz und Wollen. 
Bekannte Begriffe werden verwendet ( der 
Autor kennt die Theologie des Mittelalters 
und der Scholastik gut), um Neues auszu­
drücken (F. ist bewandert in der Literatur 
der Gegenwart). Die Vorentscheidung wird 
nicht nur als Gefahr gesehen, es wird auch 
das Gute und Notwendige an ihr gebracht -
das Buch entsdtärft und verschärft I In den 
Ausführungen iiber die Vorsätze (,,reßexe 
Bewußtwerdung der Vorentscheidung in kon­
kreten Lebensumständen'') finden sich viele 
Anregungen für die praktische Heilssorge, der 
Vorsatz wird alten Krampfes entkleidet und 
in neuer Sicht gezeigt. Theologen, Lehrer 
und Erzieher werden aus diesem Buch neue 
Gedanken und neue Klarheit schöpfen. 

HÖRMANN KARL, Kirche und zweite Ehe. 
Um die Zulassung wiederverheirateter Ge­
schiedener zu den Sakramenten. (87.) Tyro­
lia, Innsbruck 1973. Snolin S 88.-, sfr 16.50. 

Das kleine Buch ist zweifelsohne eine große 
Leistung, es kommt einem bei der Lektüre 
der alte Juristengrundsatz in den Sinn: 
„Quae singula non prosunt semel collecta 
iuvant." Gleich am Anfang stehen die wohl­
tuenden Sätze, daß für die Lösung der be­
handelten schwierigen Frage pastoraler Eifer 
atlein nicht genüge, für jede Entscheidung 
muß vielmehr eine tragfähige theologische 
Begründung gefunden und vermieden wer­
den, daß es „drunter und drüber geht" (9). 
Eine staunenswerte Fülle (auch nichtdeut­
scher) Literatur ist aufgearbeitet, das Schrei­
ben der Kongregation für die Glaubenslehre 
vom 11. April 1973 eingearbeitet. Die Zu­
sammenstellung ist tolerant, es fehlt aber 
auch nicht (soweit notwendig) an maßvol­
ler Kritik der verschiedenen Meinungen. H. 
behandelt zunächst die Ehesituation geschie­
dener und wiederverheirateter Katholiken, 
deren erste Ehe (sicher oder wahrschein­
lich) ungültig ist, bei denen aber die Ungül­
tigkeit nidtt beweisbar ist oder das Verfah­
ren zu lange dauert; dann jedoch die weit­
aus gröSere Zahl derer, bei denen alles da­
für spricht, ,,daß die gescheiterte erste Ehe 
eine richtig bestehende und unauflösliche 
Ehe war'' (61). Für die den eigentlichen Aus-
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führungen vorangehende Klärung der Be­
griffe (inneres, äußeres Forum, Epikie, Not­
eheschließungsform) werden die meisten Le­
ser dem Verfasser dankbar sein. 
Das Buch will weder ein bloßer Diskus­
sionsbeitrag sein noch fertige Rezepte bie­
ten: es soll den Beichtpriestern und Seelsor­
gern helfen, praktisch gangbare Wege für die 
betroffenen Eheleute zu finden, wobei jedes­
mal zu prüfen ist, ob eine Lösung unter 
Vermeidung des Ärgernisses möglich ist und 
welcher Weg sich öffnet. Das Wichtigste: 
man kann sicher sagen, daß sich die Priester 
in der Praxis ruhig an die Grundsätze Hör­
manns halten können: die kirchliche Lehre 
bleibt unangetastet, Vf. ist ein angesehener 
Moraltheologe, der von der kirchlichen Auto­
rität anerkannt ist. Die Arbeit geht auf eine 
Ermächtigung der Österr. Bischofskonferenz 
zurück und entstand in einhelliger Zustim­
mung der Österr. Theologischen Kommis­
sion. 
Linz Karl Böcklinger 

KIRCHENRECHT 

TOMANDL THEODOR (Hg.), Der Einfluß 
des katholischen Denkens auf das positive 
Recht. (Ruf und Antwort 8.) (140.) Herder, 
Wien 1970. Kart. S 86.-, DM 13.80. 
In einer Zeit, die der Beschäftigung mit den 
historischen Dimensionen des Rechtes teil­
weise mit Abneigung begegnet, scheint eine 
Studie wie diese von großer Bedeutung. Hier­
bei ist es interessant, daß sich gerade ein 
namhafter Fachvertreter relativ junger Diszipli­
nen, wie der des Arbeitsrechtes und Sozial­
rechtes, der Wiener Ordinarius Th. Tomandl, 
als Hg. dieses Buches gefunden hat, in dem 
die ideengeschichtlichen Verflechtungen ein­
zelner Rechtsgebiete mit dem „katholischen 
Denken" aufgezeigt werden. Es geht den 
Vf. nicht darum, etwa nachzuweisen, welche 
kirchenrechtlichen Modelle auf staatliche 
Rechtsnormen EinB.uß genommen habe,:t, 
noch auch darum, gegenseitige Abhängigkei­
ten und Durchdringungen des staatlichen 
Rechtes auf der einen, des Kirchenrechtes 
auf der anderen Seite aufzuweisen. Der Rah­
men der Untersuchung ist viel weiter ge­
spannt und soll einer Darstellung jener Ein­
flüsse dienen, die katholisches Ideengut auf 
das geltende Recht genommen hat. Hierbei 
scheint dem Rez., daß in einigen Beiträgen 
nicht ausschließlich dem katholischen, son­
dern vielmehr allgemein dem christlichen 
Ideengut in seiner Einflußnahme auf die 
Ausgestaltung bestimmter Bereiche der 
staatlichen Rechtsordnung nachgegangen 
wurde. In diesem Sinne hätte der Titel des 
Buches etwa lauten sollen: Der Einfluß des 
christlichen Denkens ... 
In einer weitausholenden, von den biblischen 
Wurzeln bis zur Lehre des II. Vatikanums 
reichenden Untersuchung befaßt sich der 


